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Turnierordnung für Hallenturniere 
 

1. Die Anweisungen der Hausmeister und die Hallenordnungen sind strikt einzuhalten. Den 
Anordnungen der Veranstalter ist Folge zu leisten. Jede Mannschaft ist durch ihren Begleiter für 
die Ordnung in der Halle und den Umkleideräumen verantwortlich. 

2. Das Betreten der Halle ist nur mit Turnschuhen gestattet, die für Hallen zugelassen sind - vor allem 
mit heller Sohle. Dies gilt für Spieler wie Betreuer. 

3. Rauchen und Benutzen von Kaugummi ist in der Halle nicht erlaubt. 
4. Die nicht an den Spielen unmittelbar beteiligten Mannschaften und Personen halten sich auf den 

Zuschauerplätzen auf. Der Aufenthalt in den Gängen und Kabinen erfolgt nur unter Aufsicht der 
Betreuer. 

5. Die Kabinen sind sauber zu verlassen. 
6. Nimmt ein Verein mit mehreren Mannschaften in einer Altersklasse teil, dürfen die Spieler nur in 

der Mannschaft spielen, in der sie das erste Spiel bestritten haben.  
Ein Wechsel in eine andere Mannschaft ist ausgeschlossen. 

7. Jeder Verein hat ein Austauschtrikot mitzubringen. 
8. Der Spielbericht für Hallenturniere ist der Turnierleitung vor dem ersten  Spiel ausgefüllt 

auszuhändigen.  
9. Nach der Vorrunde entscheiden folgende Wertungen über die Platzierung:  

      a) die Punkte 
      b) das Torverhältnis  
       1. Tordifferenz 
       2. Anzahl der mehr erzielten Tore (4:2 besser 3:1) 
       3. das im direkten Vergleich erzielte Ergebnis 
      c) bei Punkt- und Torgleichheit und unentschieden im direkten Vergleich findet ein 9m - 
Schießen statt. 

10. Enden Spiele im Halbfinale oder Finale unentschieden,  werden sie um 1x 3 Minuten verlängert. 
An einer nötigen Entscheidung durch 9 m  - Schießen, dürfen alle Spieler teilnehmen, die im 
Spielbericht aufgeführt sind.  
Anlauf: frei 

11. Tore, die mit einem Signal  (Halbzeit oder Spielende) erzielt werden, zählen nicht. 
12. Feldverweise auf Zeit betragen 2 Minuten. Für auf  Dauer des Feldes verwiesene Spieler gilt 

 § 27 JSpO/WFV. 
13. Der Torwart darf die eigene Spielfeldhälfte nicht verlassen. Ausnahme: Ausführung eines 

Strafstoßes. 
14. Einsprüche entscheidet die Turnierleitung. Schiedsrichterentscheidungen sind 

Tatsachenentscheidungen. 
15. Die A- / B- / C- / D-Junioren u. Mädchen spielen mit 4 Feldspielern, plus Torwart. 

Die E- und F- Junioren spielen mit 5 Feldspielern, plus Torwart. 
Die G-Junioren spielen mit 6 Feldspielern, plus Torwart. 

16. Bei allen Spielen ist das Tragen von Schienenbeinsc hützern Pflicht.  
17. Die Schiedsrichter sind für alle Hallenturniere wie folgt anzufordern.  

A- bis D-Junioren: Frank Schmitt (Anschrift s.o.) 
Nach Rücksprache mit  Frank Schmitt können die Schi edsrichter für C- und D-Junioren 
(müssen aktiv sein), vom Veranstalter gestellt werd en.                  

18. Der Veranstalter übernimmt für Schäden jeglicher Art, die den Spielern oder Besuchern aus der 
Benutzung der Halle erwachsen, keine Haftung. Dies gilt auch für abhanden gekommene 
Gegenstände. Angerichtete Schäden werden den Verursachern, ersatzweise den zuständigen 
Vereinen, in Rechnung gestellt. Die gesundheitliche Versorgung der Spieler ist von den Vereinen 
zu übernehmen. 

  
19. 

Es gelten die Bestimmungen für Hallenturniere und T urniere des F L V W.  
Der Veranstalter ist für die Einhaltung dieser Hall enordnung verantwortlich 

 
Im Anschluss an alle Endspiele findet eine gemeinsc haftliche Siegerehrung (auch für vorher 
ausgeschiedene Mannschaften) statt. 
Vorzeitiges abreisen einer Mannschaft wird mit Ordn ungsgeld belegt. 
 


